
Handreichung für GutachterInnen des  
Gewerkschaftlichen Gutachternetzwerkes (GNW)

Das Kriterium der Berufsqualifizierung



2

1. Vorbemerkung
Der Akkreditierungsrat hat vier Qualifikationsziele für 
Studiengänge definiert.

Diese Qualifikationsziele sind nicht gewichtet und stel-
len daher gleichwertige Ziele dar.

Diese Qualifikationsziele enthalten nach den „Regeln 
für die Akkreditierung von Studiengängen und für 
die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkredi-
tierungsrates vom 08.12.2009 in der Fassung vom 
20.02.2013) „fachliche und überfachliche Aspekte und 
beziehen sich insbesondere auf die Bereiche:

 Wissenschaftliche und künstlerische Befähigung,

 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit 
aufzunehmen,

 Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engage-
ment

 und Persönlichkeitsentwicklung.“

Die ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultus-
ministerkonferenz beinhalten aus Sicht des Gutachter-
netzwerkes in Bezug auf das zweite Qualifikationsziel 
eine Präzisierung, weil dort der Bachelor als „erster 
berufsqualifizierender Abschluss“ definiert und die 
Notwendigkeit „berufsfeldbezogener Qualifikationen“ 
neben der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen 
und Methodenkompetenz für das Studium unterstri-
chen werden.

Beide Definitionen sind nicht identisch. In den Bera-
tungen des Akkreditierungsrates haben insbesondere 
die VertreterInnen der Gewerkschaften wiederholt auf 
eine Präzisierung gedrängt und in den Begutachtungs-
verfahren darauf hingewiesen.

In einem aufwändigen und anspruchsvollen, durch 
die Zuarbeit vieler wissenschaftlicher ExpertInnen 
unterstützten Arbeitsprozess hat die AG „Berufli-
che Qualifizierung“ des Gutachternetzwerkes einen 
eigenen konzeptionellen Vorschlag zu dieser Thematik 
gemacht1, den sie gleichermaßen an Studiengangsent-
wicklerInnen und GutachterInnen gerichtet hat.

In dem Konzept der umfassenden beruflichen Hand-
lungskompetenz, welches in diesem Papier aus der 
Kompetenzdefinition des Entwurfs für den Deutschen 
Qualifikationsrahmens abgeleitet ist, lassen sich 
berufsbezogene Qualifikationen identifizieren, in Zu-
sammenhang mit methodischen, sozialen und per-
sönlichkeitsbezogenen Kompetenzzielen bringen und 
eine Schnittstelle zur wissenschaftlichen Befähigung 
herstellen.

In der Broschüre werden weiterhin praktische Vor-
schläge für die Studiengangsgestaltung wie für die 
Akkreditierung gemacht.

Dieses Argumentationspapier ist nach wie vor Grund-
lage der entsprechenden Diskussion im Gutachternetz-
werk.

Für die GutachterInnen der Berufspraxis soll es ein 
Kompass in der Bewertung der Studienprogramme 
sein.

Es gab Anfragen aus dem Kreis der GutachterInnen, 
ob es nicht möglich sei, eine Arbeitshilfe zu erstellen, 
die wesentliche Gedanken aus der Broschüre auf-
nimmt, aber sie stärker für die Arbeit der GutachterIn-
nen übersetzt. Dieser Anspruch soll mit dieser Hand-
reichung umgesetzt werden.

2. Orientierung für die GutachterInnen: 
Qualität sichern und weiterentwickeln
GutachterInnen der Berufspraxis haben in den Verfah-
ren „einen besonderen Blick“.

Ihre Rolle ist es, zuallererst auf die berufliche Relevanz 
eines Studienprogramms zu schauen und sein Kon-

1  Vgl. Gewerkschaftliches Gutachternetzwerk, Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung, Oktober 2009
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zept danach zu bewerten, ob und wie es Studierende 
auf die Arbeitswelt vorbereitet.

Hierbei geht es den GutachterInnen aus dem Kreis der 
Gewerkschaften niemals nur um „Anpassqualifi zie-
rung“, unser Ziel ist:

Studiengänge sollen zum selbstständigen und 
(selbst-)kritischen Handeln befähigen!

Die Studiengänge selbst sollten nicht statisch „für die 
Ewigkeit“ konzipiert sein, sondern es kommt den Gut-
achterInnen aus dem Kreis des Gutachternetzwerkes 
ganz besonders darauf an, dass in einem Prozess des 
gemeinsamen Lernens von Lehrenden, Studierenden, 
Berufspraxis und Qualitätssicherung Studienprogram-
me ständig weiterentwickelt werden.

Studiengänge sollten durch ein System einer kontinu-
ierlichen internen Bewertung beobachtet werden und 
bei Qualitätsdefi ziten einer sofortigen Veränderung 
unterliegen.

Bei einem Programm-Akkreditierungsverfahren ist das 
Vorhandensein und Funktionieren eines geeigneten 
Systems nachzuweisen und durch die GutachterInnen 
zu bewerten.

Praxisvertreter sind aufgerufen, ihre Erfahrungen aus 
der betrieblichen Praxis einzubringen.

Unterschiedliche Ausgestaltungen hochschulinterner 
Verfahren und Systeme der Qualitätssicherung sind 
möglich.

Das Gutachternetzwerk hat in Anlehnung an aus-
ländische Beispiele das Modell einer doppelten und 
miteinander verschränkten Rückkoppelungsschlei-
fe vorgeschlagen, welches bereits dem Prozess der 
Entwicklung eines Studiengangs und nicht erst der 
qualitätssichernden Revision zugrunde gelegt werden 
sollte.

Ausbildungsziele 
festlegen

Abstimmung der Anfor-
derungen an Absolventen 

mit Nachfragern (z.B. 
Arbeitgeber, Gesellschaft)

Ergebnisse ermitteln und 
Zielerreichnung bewerten

Erforderliche 
Lernergebnisse 

bestimmen, um Ausbil-
dungsziele zu erreichen

Ausarbeitung der 
erforderlichen 

Lernarrangements

Inhalte zur Erreichung der 
Lernergebnisse festlegen

Lernaktivitäten der 
Studierenden

Im ersten Kreis (links) geht es um die Festlegung der 
übergeordneten Qualifi kationsziele eines Studien-
gangs unter Beteiligung der verschiedenen Interessen-
träger, insbesondere der Berufspraxis.

Im zweiten Kreis (rechts) geht es um die daran an-
knüpfende Spezifi zierung von Lernzielen und ange-
strebten Lernergebnissen aus der Sicht des Studien-
ganganbieters und der Lehrenden und die darauf 
bezogene Planung und Implementierung von Lehre, 
Lernen und Leistungsnachweisen.

Durch Vergleich der erzielten Ergebnisse mit den 
ursprünglichen Zielen wird der zweite Kreis der eher 
hochschulinternen Prozesse geschlossen. Bei offen-
sichtlichen Differenzen sind geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen. Diese können unter Umständen auch eine 

Rückkoppelung in den ersten Kreis und eine Diskussi-
on mit den jeweiligen Interessenträgern erforderlich 
machen, z. B. zur Überprüfung der Qualifi kationsziele 
und ihrer Erreichbarkeit.

Durch ein solches System können Qualifi kationspro-
zesse transparent gemacht und laufende Verbesserun-
gen initiiert werden.

Aus gewerkschaftlicher Sicht kommt es vor allem dar-
auf an, dass damit nicht nur eine Struktur zur Samm-
lung von Daten begründet wird, sondern ein Zusam-
menhang sozialer Prozesse, der die Diskussionen und 
Entscheidungen mit einem Höchstmaß an Partizipa-
tion der Lehrenden und Studierenden, aber auch der 
Berufspraxis und der betroffenen MitarbeiterInnen 
und Mitarbeiter in den Hochschulen verbindet.
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3. Mögliche Fragen der GutachterInnen 
zum Kriterium „Berufliche Qualifizierung“
Die Erwartungen der Gewerkschaften an die neuen 
Studiengänge lassen sich mit folgenden Fragen illust-
rieren:

 Ermöglicht der Studiengang – gemessen an den 
Lernergebnissen, dem Studienangebot und den 
Studienbedingungen – einen angemessenen Ein-
stieg in die Berufstätigkeit?

 Vermittelt er die Fähigkeiten, sich kritisch-reflexiv 
auf Arbeitsanforderungen und Innovationsprozes-
se in seinem künftigen Berufsfeld einzustellen?

 Vermittelt er die Einsicht, zukünftig notwendige 
Weiterbildung selbst zu organisieren?

 Vermittelt er die Fähigkeit, selbstständig und 
selbst organisiert zu lernen?

 Vermittelt er die Fähigkeit, solidarisch und kommu-
nikativ in fachlich und interdisziplinär bestimmten 
Teams und Projektgruppen zu arbeiten?

 Sind die Begründungen für diesen Studiengang 
mit seinem Profil und seinen Schwerpunkten nach-
vollziehbar?

 Wird deutlich, für welche Berufsfelder und Tätigkei-
ten die Absolventen ausgebildet werden (Arbeit-
nehmer/Branchen, Selbstständigkeit, wissenschaft-
liche Karriere)?

 Wird reflektiert und in die Ausbildung einbezogen, 
wie und woran IngenieurInnen bzw. andere Aka-
demikerInnen heute und in naher Zukunft arbeiten 
werden?

 Welche Rolle spielen die Absolventenstudien bei 
der Weiterentwicklung der Studiengänge? Welche 
Fragen werden in den Absolventenstudien ge-
stellt?

 Wird u.a. die regionale Wirtschaft in die Curricu-
lum-Entwicklung eingebunden?

 Wird die berufliche Relevanz des Studienpro-
gramms begründet?

 Sind die Module und Prüfungen des Studiengangs 
kompetenzorientiert konzipiert?

 Spielt das Konzept der umfassenden beruflichen 
Handlungskompetenz eine Rolle?

 Sind entsprechend der EU-Richtlinie zur Barriere-
freiheit geeignete Maßnahmen getroffen, um z.B. 
Behinderten angemessene Studien- und Prüfungs-
bedingungen zu gewährleisten?

 Gibt es im Studium berufsorientierende und/
oder berufsvorbereitende Bestandteile? Werden 
in ihnen auch geschlechtersensible Themen der 
Erwerbsarbeit behandelt?

4. Die Umsetzung der Fragen in der  
Begutachtung
Ausgehend von diesen Erwartungen gilt es nun in 
den konkreten Akkreditierungsverfahren für unsere 
gewerkschaftlichen GutachterInnen der Berufspraxis, 
anhand der vorgelegten Unterlagen und Dokumente 
und der Gespräche vor Ort für den jeweiligen Studien-
gang

 die Praxisbezüge herauszuarbeiten,

 die berufliche Handlungskompetenz zu erkennen 
und

 den Umfang der beruflichen Handlungskompetenz 
zu bewerten.

Der Sicherung von Praxisbezügen in den Studiengän-
gen gilt die besondere Aufmerksamkeit der Praxisver-
treter der Arbeitnehmerseite in Akkreditierungsverfah-
ren.

Dabei wird davon ausgegangen, dass Berufsqualifi-
zierung im Sinne einer breit angelegten beruflichen 
Handlungskompetenz mit den klassischen Lehrmetho-
den von Vorlesung, Seminar und Übung und der sich 
dann meist anschließenden Abfrage von Wissen und 
Verstehen in schriftlichen Klausuren oder mündlichen 
Prüfungen kaum erreicht werden kann.

Folgende Leitfragen zur methodischen Umsetzung 
können dabei behilflich sein:

 Enthält das Curriculum Praktika und / oder prakti-
sche Phasen, die mit konkreten Qualifikationszie-
len hinterlegt sind?

 Tragen diese Praktika erkennbar zum Qualifikati-
onsziel des Studiengangs bei?

 Werden die Studierenden im Sinne von wissen-
schaftlichem Lernen in die aktuelle Forschung des 
Bereiches einbezogen und wird dadurch kritisch- 
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reflexives Hinterfragen gefördert?

 Gibt es im Curriculum Bezüge zu aktuellen oder in 
naher Zukunft zu erwartenden Themen des Faches, 
an denen Studierende Bezüge zu ihrer zukünftigen 
Berufstätigkeit ableiten können?

 Wo wird die Fähigkeit erworben, sich kritisch-re-
flexiv auf Arbeitsanforderungen und Innovations-
prozesse einzustellen?

 Wo wird die Fähigkeit erworben, selbstständig und 
selbstorganisiert zu lernen und in welchen Teilen 
des Curriculums wird das eher verhindert?

 Sind die Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Semi-
nare, Übungen) und Prüfungen auch an fach- bzw. 
berufspraktischen Themen ausgerichtet?

Die Akkreditierung von Studiengängen zielt im Kern 
auf den Nachweis erreichter Qualitätsziele und -stan-
dards beim erfolgreichen Studienabschluss.

5. Absolventen- und Verbleibstudien  
und -statistiken
Die Erstakkreditierung auf der Basis von Studien-
gangskonzepten ist häufig eine unsichere Angelegen-
heit, weil noch keine Erkenntnisse über den Verbleib 
von erfolgreichen AbsolventInnen vorliegen.

Erst im Zusammenhang mit den Re-Akkreditierun-
gen kann auch auf Absolventendaten zurückgegriffen 
werden.

Damit muss aber auch die Anlage der Absolventenstu-
die selbst geprüft werden.

Der Akkreditierungsrat hält dazu nicht nur Absol-
venten-, sondern auch Arbeitgeberbefragungen für 
notwendig. Aus unserer Sicht muss hierbei darauf 
geachtet werden, ob auch die Betriebsräte einbezogen 
werden.

Von einigen Akkreditierungsagenturen wird für die 
Re-Akkreditierung von Studiengängen ein noch 
weitergehender Katalog vorgeschlagen, unter ande-
rem Verbleibsstudien und die Berücksichtigung von 
Evaluationen.

Der differenzierte Nachweis, inwieweit geforderte 
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse 
tatsächlich erreicht wurden, ist nicht nur für die Re- 

Akkreditierung und die Information von Studierenden 
und Öffentlichkeit wichtig.

Er liefert auch den Ausgangspunkt für ein prozess-
orientiertes System der Qualitätssicherung und der 
Qualitätsentwicklung von Studiengängen.

Bewährte Leitfragen zu diesem Komplex an die Pro-
grammverantwortlichen können sein:

 Gibt es Absolventenverbleibsdaten, aus denen ab-
geleitet wurde, ob die erworbenen Qualifikationen 
nachgefragt und angewandt werden?

 Gibt es Absolventenverbleibsdaten, aus denen 
auf Defizite im aktuellen Curriculum geschlossen 
werden kann?

 Geht aus diesen Daten hervor, ob die Annahmen 
der Programmverantwortlichen bei der Einrichtung 
dieses Studienganges bzw. bei der Entwicklung 
des Curriculums mit der aktuellen Wirklichkeit des 
Arbeitsmarktes, der Branche usw. übereinstim-
men?

 Gibt es organisatorische Strukturen, in denen die 
Hochschule nachvollziehbar ihre „Stakeholder“, wie 
z.B. Arbeitgeber, Arbeitnehmer-Vertreter, Studie-
rende, Berufsverbände, bei der Qualitätssicherung 
beteiligt?

 Ist die Absolventenbefragung zeitlich auf die 
Re-Akkreditierung abgestimmt?

 Sind die Fragen geeignet, die für die berufliche 
Qualifizierung wichtigen Themen zu beantworten?

 Ist die Absolventenbefragung so angelegt, dass 
diese Fragen überhaupt beantwortet werden kön-
nen?

 Wird die Auswertung der Absolventenstudie bis 
auf die Instituts- bzw. Studienprogrammebene 
heruntergebrochen?

Es gibt für die Absolventenstudien unterschiedliche 
Formate. HIS oder INCHER bieten den Hochschulen 
Fragebögen an oder führen die Verbleibstudien – nach 
INCHER (KOAB) – im Auftrag von Hochschulen durch.

Dazu gibt es weitere wie z. B. die sächsische Absolven-
tenstudie. Bisher fehlt eine Systematik ihrer Reichwei-
ten, Vor- und Nachteile.
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6. Lernergebnis- und  
Kompetenzorientierung
Struktur, Inhalt und Methode eines Studienpro-
gramms soll sich an den zu erlernenden Kompetenzen 
und den damit definierten Lernergebnissen orientie-
ren. Damit steht nicht an erster Stelle die Bewertung 
des Inputs, sondern der fachliche und überfachliche 
Output. Struktur und Methoden eines Studiengangs 
sind den Lernergebnissen untergeordnet. 

GutachterInnen bewerten, ob die von der Hochschule 
vorgelegten Nachweise der Lernergebnisse und des 
Kompetenzerwerbs den Anforderungen und Zielen 
des Studienprogramms genügen.

Gerade fachlich ausgerichtete Studiengänge tun sich 
schwer, mit dem Konzept der Kompetenzorientierung 
zu arbeiten. Man weicht gerne auf sog. „wissensba-
sierte“ Kompetenzbegriffe aus und unterstellt, dass 
„Wissen“ auch von selbst zur Befähigung führe, das 
im Studium angehäufte Wissen in der Arbeitswelt 
anzuwenden.

Vereinfacht gesprochen umfasst Kompetenz „Wissen“, 
„Können“ und „Handeln“.

Es geht bei Studiengangsgestaltung also um die 
Frage, ob und wie überfachliche Aspekte eine Rolle 
spielen und wie sie mit fachlichen Aspekten verbun-
den sind.

Aus Sicht des Gutachternetzwerkes ist von Bedeutung, 
dass fachliche und überfachliche Anteile nicht nebenei-
nander, sondern integriert gelehrt und gelernt werden 
können.

Dazu eignet sich das Lernen in Projekten, das sog. pro-
blemorientierte Lernen oder das Forschende Lernen.

Unter Forschendem Lernen versteht man eine Me-
thode, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet 
(nach Johannes Wildt):

 Probleme selbst finden, definieren, strukturieren

 Hypothesen formulieren

 Antworten suchen

 Wissen recherchieren

 Untersuchungen planen, durchführen, auswerten

 Ergebnisse einordnen, berichten, präsentieren, 
diskutieren

 Mit anderen kommunizieren, kooperieren

 Rat suchen und geben

 Zeit und Arbeit einteilen

 Ressourcen managen

 Entscheidungen treffen

 Ambiguität, Frustration und Kritik aushalten

Was ist Kompetenz?

In der genannten Broschüre des Gutachternetzwerkes 
wird eine beim Hauptausschuss des Bundesinstituts 
für Berufsbildung erarbeitete Definition für den Kom-
petenzbegriff als Orientierung angeboten:

 Der Begriff „Kompetenz“ umfasst Fähigkeiten, 

Wissen, Einstellungen und Werte, deren Erwerb, 

Entwicklung und Verwendung sich auf die gesamte 

Lebenszeit eines Menschen beziehen.

 Handlungskompetenz wird als Einheit von Fach-, 

Sozial- bzw. personaler Kompetenz definiert.

 Sie dient der Bewältigung unterschiedlicher kom-

plexer Anforderungen in Arbeits- und Lernsituatio-

nen.

 Sie versetzt damit Menschen in die Lage, gefunde-

ne Lösungen zu bewerten und die eigene Hand-

lungsfähigkeit weiterzuentwickeln.

 Eine umfassende Handlungskompetenz ist unab-

dingbare Voraussetzung für Beruflichkeit, nach-

haltige Beschäftigungsfähigkeit und fördert die 

gesellschaftliche Teilhabe.“ (vgl. GNW, Studium als 

wissenschaftliche Berufsausbildung, S. 24)

Dieser Ansatz kommt dem gewerkschaftlichen Ver-
ständnis nahe. Die Gewerkschaften heben in ihrem 
Verständnis von umfassender beruflicher Hand-
lungskompetenz immer auch die reflexive Dimension 
hervor.

Die Lernenden sollen befähigt werden, die Inhalte und 
Methoden zu beurteilen und ihren Qualifikationspro-
zess im Zusammenhang mit der späteren beruflichen 
Anwendung zu reflektieren:

Kritisch gegenüber dem eigenen Lern- und Arbeits-
prozess, kritisch gegenüber der strukturellen Einge-
bundenheit von Lern- und Arbeitsprozessen.

Kritisch-reflexiv auch im Wissenschaftsverständnis, 
bezogen auf die Hypothesen, Methoden und Ergeb-
nisse einer wissenschaftlichen Disziplin.
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Wissenschaft findet in gesellschaftlicher Verantwor-
tung statt!

Gerade die Ingenieurwissenschaften bewegen sich 
ständig in einem Spannungsfeld zur sozialen und öko-
logischen Verträglichkeit von Prozessen und Produk-
ten.

Für das gewerkschaftliche Verständnis von Kompetenz 
ist zudem ganz wichtig, dass sich Kompetenzen nicht 
nur aus den Anforderungen ableiten („der Markt oder 
die Technik verlangt das“).

Sondern Kompetenzen werden subjektiv auf der Basis 
von sozialen Interessen und Bedürfnissen entwickelt.

Durch „Gestaltungskompetenz“ werden Menschen 
befähigt, politisch und sozial Arbeitswelt und Gesell-
schaft mitzugestalten.

Die Definition des Deutschen Qualifikationsrahmens 
(DQR) stellt einen Kompromiss der beteiligten Institu-
tionen und gesellschaftlichen Gruppen dar.

Auch in diesem Dokument wird von einer umfassen-
den Handlungskompetenz ausgegangen.

Sie wird unterschieden in Fachkompetenz (mit den 
Dimensionen Wissen und Fertigkeiten) und Personale 
Kompetenz (mit den Dimensionen Sozial- und Selbst-
kompetenz).

Diese Definition ist mittlerweile auch von den Hoch-
schulen akzeptiert worden.

Sie kann die Basis für die Gestaltung von Studiengän-
gen sein, und sie ist den GutachterInnen eine wichtige 
Orientierung.

„Der Kompetenzbegriff, der im Zentrum des DQR 
steht, bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft des 
Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persön-
liche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen 
und sich durchdacht sowie individuell und sozial ver-
antwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem 
Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstan-
den.“ (DQR, S. 4)

7. Modularisierung und  
Gesamtzusammenhang
Weiterhin werden unsere Gutachter und Gutachter-
Innen auch mehr den Blick auf die Inhalte und Lehr-/
Lernprozesse des Studiums werfen müssen. Von 
Bedeutung kann auch beim Blick auf das Curriculum 

sein, ob alle Module, Lehrveranstaltungen, Praktika, 
Prüfungen usw. miteinander stimmig sind und sinn-
voll kombiniert sind (constructive alignment). 

Eine Möglichkeit zur Überprüfung der „Stimmigkeit“ 
der einzelnen Modul-Qualifikations-Ziele als Teil eines 
Ganzen bietet die Analyse der „Ziele-Matrix“, in der 
– ausgehend von den übergeordneten Zielen (z.B. 
Bologna-Ziele, Bildungspolitische Ziele, Leitbild für 
Studium und Lehre) – die Studienziele im Studien-
gang bis hin zu den Modulzielen (inkl. entsprechender 
Kenntnisse und Kompetenzen) heruntergebrochen 
und abgeleitet werden.

8. Aufbau der Prüfungen und ihre  
Integration in das Studium
Welche Nachweise sind geeignet, die Erfüllung von 
Qualitätsstandards und erfolgreichen Kompetenzer-
werb im Sinne beruflicher Handlungskompetenz zu 
belegen?

In den „Regeln zur Akkreditierung von Studiengängen 
und zur Systemakkreditierung“ finden sich zu den 
Prüfungen u.a. folgende Formulierungen:

„Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die for-

mulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 

modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorien-

tiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 

gesamte Modul umfassenden Prüfung ab.“

Kompetenzorientierte Prüfungen verlangen aber 
andere Formen als schriftliche Tests und Klausuren 
und mündliche Befragungen. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht ist ein differenziertes Prüfungssystem wichtig, 
weil es die Anerkennung von Kompetenzen erleichtert, 
die in der Berufsbildung oder in der beruflichen Praxis 
erworben wurden.

Kritische Fragen zu diesem Komplex können sein:

 Wird die Möglichkeit genutzt, zur Überprüfung der 
Kompetenzerreichung Hausarbeiten, Projektstudi-
en, Projektarbeiten, Gruppenarbeiten usw. einzu-
setzen?

 Werden für Praktika kompetenzorientierte Ziele 
vereinbart und anschließend evaluiert?

 Welche weiteren innovativen Prüfungsmethoden 
werden eingesetzt oder erprobt?
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Das Gutachternetzwerk
Für Gewerkschaftsmitglieder und andere Interessierte 
gibt es seit 2003 ein langfristig arbeitendes Netzwerk, 
um die Berufspraxis im Akkreditierungsprozess zu 
stärken und eine Studienreform im Interesse von 
Studierenden bzw. zukünftigen ArbeitnehmerInnen 
zu betreiben. Eingeladen sind Personen, die gemein-
sam mit anderen an den damit zusammenhängen-
den Fragen arbeiten wollen bzw. die Interesse daran 
haben, sich als GutachterIn an der Akkreditierung zu 
beteiligen. Auch wer selbst nicht GutachterIn werden 
will, sich aber für die neuen Studiengänge und Fragen 
der Studienreform interessiert, ist bei uns herzlich 
willkommen.

Kontakt
Wir freuen uns über alle Interessierten an dem Gut-
achternetzwerk: www.gutachternetzwerk.de. 
Sie können sich gerne wenden an:

Hans-Böckler-Stiftung:
Irmgard Kucharzewski
Tel.: 0211 7778-135
E-Mail: Irmgard-Kucharzewski@boeckler.de

Deutscher Gewerkschaftsbund:
Sonja Bolenius
Tel.: 030 24060-332
E-Mail: Sonja.Bolenius@dgb.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie:
Thomas Bulang
Tel.: 0511 7631-158
E-Mail: Thomas.Bulang@igbce.de

Industriegewerkschaft Metall:
Bernd Kaßebaum
Tel.: 069 6693-2414
E-Mail: Bernd.Kassebaum@igmetall.de

ver.di – Vereinte Dienstleistungs gewerkschaft
Hannelore Reiner
Tel.: 030 314-24030
E-Mail: hannelore.reiner@tu-berlin.de

Arbeit, Bildung und Forschung e. V. (ABF)
Christiane Liebing
Tel.: 030 83851150
E-Mail: christiane.liebing@abfev.de

 Ist sichergestellt, dass auf Behinderungen und 
Studierende mit spezifischen sozialem Hintergrund 
angemessen eingegangen wird?

Für Zwecke der Akkreditierung von Studiengängen 
kommt es aber nicht auf das Einzelergebnis und die 
Benotung an, sondern darauf, ob der Studiengang 
insgesamt die mit ihm verfolgten Qualifikationsziele 
erreicht. Dieses kann und soll nicht nur über Prüfungs-
ergebnisse nachgewiesen werden.

9. Diploma Supplement
Auch im Diploma Supplement als für die Bewertung 
der Qualifikation des Absolventen bedeutendem Teil 
der Prüfungs-Dokumentation ist darauf zu achten, 

dass die Qualifikationsziele unter Punkt 4.2 adäquat 
beschrieben sind und dass die Beschreibung mit den 
Niveaus des Deutschen Qualifikationsrahmens für 
Hochschulen übereinstimmt.

Im speziellen Fall der Ingenieure ist unter dem Punkt 
5.2 der berufliche Status (engl.: professional status), 
also die Berechtigung, die geschützte Berufsbezeich-
nung „Ingenieur“ führen zu dürfen, dokumentiert.
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